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RS OGH 1960/9/2 6Ob227/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1960

Norm

ZPO §391 Abs3 C

Rechtssatz

Der Beklagte kann sich mangels Rechtsschutzinteresses nicht darüber beschweren, daß der Nichtbestand der

aufrechnungsweise eingewendeten Gegenforderung nicht im Tenor des Urteils, sondern nur in dessen Gründen

ausgesprochen worden ist.

Entscheidungstexte

6 Ob 227/60
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